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Verwaltungsstreitsache eines iranischen Staatsangehörigen

Sehr geehrte Frau Merkel,

Ihr o.g. Schreiben sowie Ihre Anfrage vom 24.10.2001 haben wir mit bestem Dank erhalten.

Es soll Beweis erhoben werden über die Behauptungen des Klägers:

1.
Weil er verdächtigt werde, sich an den Studentenunruhen im Iran im Juli 1999 beteiligt zu haben, müsse er im Falle einer Abschiebung in den Iran mit legalen Repressionsmaßnahmen (Einleitung von Ermittlungsverfahren, Verhaftung) und extralegalen Repressionsmaßnahmen (Folter, Misshandlung, Verschwindenlassen) rechnen.

Zu den staatlichen Verfolgungsmaßnahmen gegen Teilnehmer an den Studentenprotesten haben wir bereits im Januar 2001 in unseren Gutachten MDE 13 – 00120 und MDE 13 – 00.106 an das Bayerische Verwaltungsgericht München ausführlich Stellung genommen. Diese beiden gutachterlichen Stellungnahmen haben wir in der Anlage beigefügt. Wir werden daher im folgenden lediglich die nach Januar 2001 bekannt gewordenen Erkenntnisse über Verfolgungen von Studenten darstellen. Diese Informationen beziehen sich auf die Teilnehmer sowohl der Unruhen von 1999 als auch der Demonstrationen der folgenden Jahre.

Es wird immer wieder über Festnahmen im Zusammenhang mit studentischen Protestaktionen und Demonstrationen berichtet. So sollen Presseberichten zufolge im Februar 2001 einige Studenten in Teheran festgenommen worden sein, die anlässlich des 22. Jahrestages der Islamischen Revolution für Meinungs- und Pressefreiheit demonstriert haben sollen (Frankfurter Rundschau v. 12.02.2001). Am 11.07.2001 sollen nach Angaben der studentischen Nachrichtenagentur ISNA wiederum mehr als 60 Personen in Teheran festgenommen worden sein, als sie an einer verbotenen Gedenkveranstaltung aus Anlass des zweiten Jahrestages der Studentenunruhen teilnehmen wollten. Es soll auch wieder zu Zusammenstößen mit islamistischen Gruppen gekommen sein. Einer Meldung der Presseagentur AP vom 04.08.2001 zufolge soll der 22-jährige Studentenführer Amir Hossein Balali, Mitglied der Islamischen Vereinigung an der Amir Kabir Universität Teheran am 01.08.2001 verhaftet worden sein. 

Berichten zufolge sollen Ende Januar 2002 vier Studenten an verschiedenen Orten festgenommen und ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten worden sein. Es wurde befürchtet, dass sie in Gefahr laufen, Opfer von Misshandlungen und Folter während der unbestätigten Haft zu werden. Nachdem einige Parlamentarier von den iranischen Behörden Auskunft über den Aufenthaltsort der Studenten forderten, wurde berichtet, dass ein Revolutionsgericht eingeräumt haben soll, die Festnahme eines der Studenten veranlasst zu haben. Am 27. Februar 2002 veröffentlichten Studentenvereinigungen verschiedener Universitäten eine gemeinsame Erklärung, in der sie das illegale Eindringen von Sicherheitskräften bei einem offiziellen Treffen der Studenten am 25. Februar in Teheran sowie die vorübergehende Festnahme von 40 studentischen Vertretern unterschiedlicher Universitäten verurteilten.

Auch am dritten Jahrestag der Stundentendemonstrationen wurden Kundgebungen abgehalten, obwohl das Innenministerium Demonstrationen verboten haben soll. In Teheran sollen Presseberichten zufolge am 9. Juli 2002 fast 10.000 Studenten und Jugendliche demonstriert haben. Es sei zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten einerseits und Polizei und radikalen Islamisten andererseits gekommen (FAZ v. 10.07.2002, NZZ v. 10.07.2002). Einem Bericht der Frankfurter Rundschau zufolge sollen iranische Sicherheitskräfte in den Universitätsstädten nach den Organisatoren der Demonstrationen gefahndet haben (FR v. 17.07.2002).

Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte im Iran, Maurice Copithorne, wies in seinem Bericht vom 10.08.2001 darauf hin, dass im Vorfeld der Parlamentswahlen 2001 wachsende politische Aktivitäten an iranischen Universitäten und steigender Unmut unter Studenten über die politischen Zustände zu verzeichnen seien. Am 08.09.2001 berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die iranische Nachrichtenagentur IRNA drei Studenten aus Hamadan seien zu je 1½ Jahren Haft verurteilt worden. Zu den Anklagepunkten habe das „Schüren von Spannungen“ während der Parlamentswahlen sowie die „Beleidigung von Staatsbeamten und Präsidentschaftskandidaten“ und die „Störung der öffentlichen Ordnung“ gezählt. Die Studenten seien Mitglieder Studentenorganisation „Daftar-e Tahkim-e Wahdat“. 

Über die inhaftierten Teilnehmer von Studentendemonstrationen wurde nach Januar 2001 folgendes bekannt: Nach Informationen der Presseagentur dpa sollen im Mai 2001 vier iranische Studenten, die wegen der Teilnahme an den Studentenunruhen zu Haftstrafen verurteilt wurden, in Hungerstreik getreten sein. Mit diesem Hungerstreik protestierten sie gegen die Verurteilung von Studenten, die wegen der Tumulte in Khorramabad im August 2000 angeklagt wurden. Ein Gericht habe im April 2001 im Zusammenhang mit den Ereignissen in Khorramabad insgesamt 119 Personen zu Haftstrafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren verurteilt, darunter seien 63 Verurteilungen wegen des Vorwurfs der „Verschwörung“ gegen das islamische Regime (taz v. 02.05.2001). Im Bericht des UN-Sonderberichterstatters für Menschenrechte im Iran, Maurice Copithorne, vom 10.08.2001 (A/56/278, Para. 47) ist sogar von 121 Verurteilten, überwiegend Studenten, die Rede.

Ali Afshari, Mitglied der Studentenorganisation „Daftar-e Tahkim-e Vahdat“, der bereits im April 2000 erstmals im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin inhaftiert und im Juli 2000 gegen Kaution freigelassen wurde, wurde im Dezember 2000 erneut inhaftiert. Grund für diese Festnahme waren seine Äußerungen, die er während einer Studentenversammlung an der Teheraner Amir Kabir Universität im November 2000 gemacht haben soll. Im Januar 2001 wurde bekannt, dass Ali Afshari wegen Verstoßes gegen die nationale Sicherheit im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Berliner Konferenz zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Außerdem wurde er zu sechs Monaten Haft verurteilt, weil er ein Krisenzentrum der Studentenorganisation „Daftar-e Tahkim-e Vahdat“ eingerichtet haben soll. Weitere sechs Monate Haft wurden gegen ihn verhängt, weil er Propaganda gegen die Islamische Republik Iran verbreitet haben soll. Ali Afshari wurde mehrere Monate ohne Kontakt zur Außenwelt in Haft gehalten. Im Mai 2001 strahlte das iranische Fernsehen ein „Geständnis“ von ihm aus. Ali Afshari, der Berichten zufolge sehr blass und angespannt aussah, „gestand“ in dieser Aufzeichnung, er habe den Sturz der Islamischen Republik geplant und bat den Führer des Landes, Ayatollah Sayed Ali Khameinei, wegen seiner „Verfehlungen“ um Vergebung. Im Dezember 2001 reduzierte ein Berufungsgericht die Haftstrafen von Ali Afshari auf sechs Monate. Unmittelbar nach seiner Freilassung wurde er jedoch im Zusammenhang mit den Studentendemonstrationen von 1999 zu einem weiteren Jahr Haft verurteilt. Es wurde berichtet, dass neue Anklagen gegen ihn in Vorbereitung seien. Im Februar 2002 erschien Ali Afshari während eines Hafturlaubs auf einer Pressekonferenz und berichtete, dass das Geständnis, welches im Mai 2001 im Fernsehen ausgestrahlt wurde, unter Anwendung von Druck zustande gekommen sei. Er sei beinahe ein Jahr in Einzelhaft gehalten und dabei von Revolutionswächtern verhört und unter physischen und psychischem Druck gesetzt worden. Diesem habe er nicht stand halten können und sei zusammengebrochen, berichtete Ali Afshari. Er entschuldigte sich bei dem iranischen Volk und bei der Studentenbewegung für sein falsches Geständnis.

Am 10.07.2001 wurde bekannt, dass in Teheran 15 Studenten wegen ihrer Teilnahme an den Studentenprotesten 1999 zu Haftstrafen zwischen sechs und 12 Monaten verurteilt wurden (taz vom 10.07.2001, Agenturmeldung von dpa).

Alle diese Meldungen und Berichte deuten darauf hin, dass für politisch aktive Studenten im Iran nach wie vor ein erhebliches Risiko politischer Verfolgung besteht, die alle von Ihnen genannten Formen legaler und illegaler staatlicher Repression umfasst, namentlich Festnahme, Verhöre unter Anwendung von Folter und Misshandlung sowie Haft ohne Kontakt zur Außenwelt, Anklagen und Verurteilungen zu Haftstrafen nach unfairen Gerichtsverfahren. 

2.
Weil er in den Verdacht geraten sei, sich an den Studentenunruhen im Juli 1999 im Iran beteiligt zu haben, könne er im Falle einer Abschiebung in den Iran nicht mit einem fairen Ermittlungs- und Gerichtsverfahren rechnen.

Das iranische Justizsystem weist nach den Erkenntnissen von amnesty international gravierende Mängel auf. Gerichtsverfahren, insbesondere vor Revolutionsgerichten und dem Sondergericht für die Geistlichkeit, entsprechen nicht den internationalen Standards für faire Verfahren. Gesetze sind vage formuliert und bieten Spielräume für missbräuchliche Anwendung, die zu Verurteilungen allein auf Grund von gewaltlosen Meinungsäußerungen führen kann. Zu den strukturellen und prozessualen Mängeln zählen bspw. im einzelnen:

· Fehlende Unabhängigkeit der Richter

· Keine klare Trennung der Funktionen von Ermittler, Staatsanwalt und Richter

· Einschränkung der Arbeit von Rechtsanwälten

· Geständnisse, die unter psychischen und physischen Druck erzwungen wurden, werden als Beweismittel zugelassen

· Zivilisten werden vor Militärgerichten angeklagt und verurteilt

amnesty international hat im Dezember 2001 einen umfassenden Bericht über die Mängel des iranischen Justizwesens veröffentlicht, in dem die o.g. Mängel des Justizsystems ausführlich und anhand von konkreten Einzelfällen dargestellt werden. Wir haben diesen Bericht „Iran – A legal system that fails to protect freedom of expression and association“ vom 21.12.2001 (ai-Index: MDE 13/045/01) in der Anlage beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. 

Dieter Karg
Beauftragter des Bundesvorstands

f.d.R.

Ruth Jüttner
Länder und Asyl
Referentin Naher und Mittlerer Osten
Afghanistan und Pakistan
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